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Partie rédactionnelle
gen und nur bedingt austauschbar. Es
stellt sich somit auch die Frage, ob ein PC
nicht primär auf den Tisch des Chefs
gehört.

Die Maschine ist aber - trotz aller
Faszination - nur die oberste Schicht dessen,
was man Realität nennen kann. Was wirklich

ist, muss immer wieder gesucht und
immer wieder gezeigt werden. Lassen wir
es nicht soweit kommen, «bis schliesslich
jede Verbindung mit konkreten
Situationen zur Abstraktion verdampft ist».17
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Zweckentfremdung eines
meliorierten Grundstücks für
einen Golfplatz-ein
Bundesgerichtsentscheid
A. Pfenninger

Das Bundesgericht, d.h. seine I. öffentlich-rechtliche Abteilung, befand am 30.
Januar 1985 in einem konkreten Fall im wesentlichen, durch Meliorationsbeiträge
verbesserte landwirtschaftliche Grundstücke dürften nur dann in einen Golfplatz
umgewandelt werden, wenn hierfür wichtige Gründe vorliegen, die aber fehlten.

Le 30 janvier 1985, le Tribunal Fédéral, c'est-à-dire sa première cour de droit public,
a jugé en substance dans un cas concret, que des terres agricoles remaniées au
moyen de subventions ne pouvaient être converties en un terrain de golf que si des
motifs importants le justifiaient, lesquels dans ce cas faisaient défaut.

1. Zum Sachverhalt
Während des Güterzusammenlegungsverfahrens

in der Gemeinde Rietheim
(Aargau) verkaufte die Motor Columbus
AG der Thermalbad Zurzach AG 40 ha
landwirtschaftlich genutztes Land. Erstere
hatte dieses Land im Jahre 1960 erworben,

um darauf allenfalls Kraftwerkbauten
zu erstellen, letztere um darauf einen Golfplatz

anzulegen. Bei der Neuzuteilung im

Jahre 1978 wurden der Thermalbad AG
dann sechs zusammenhängende Grundstücke

von rund 35 ha zugewiesen. Sie
wollte ihre Absicht nun verwirklichen und
ersuchte zu diesem Zwecke das im Kanton

Aargau zuständige Finanzdepartement

um die Bewilligung zur Anlegung ei-

es Golfplatzes. Das Departement wies das
Gesuch jedoch ab, ebenso der
Regierungsrat, an den die Thermalbad AG die
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Fachteil
Sache mit Beschwerde weitergezogen
hatte. Gegen den abweisenden Entscheid
des Regierungsrates rekurrierte sie an das
kantonale Verwaltungsgericht, das am 4.
Mai 1984 ihre Beschwerde guthiess, ihr
also Recht gab, den Golfplatz bewilligte.
Mit diesem Beschwerdeentscheid des
Verwaltungsgerichtes war der Bund aber
nicht einverstanden. Das Bundesamt für
Landwirtschaft des EVD zog den
Entscheid mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde

an das Bundesgericht weiter. Eine
solche Möglichkeit der Anfechtung ist im BG
über die Organisation der Bundesrechtspflege

und in der Bodenverbesserungsverordnung

des Bundesrates vorgesehen.
In der Sache selbst ist im wesentlichen Art.
85 des Landwirtschaftsgesetzes des Bundes

und die soeben erwähnte
Bodenverbesserungsverordnung massgeblich. Art.
85 lautet wie folgt:
«1Ohne Bewilligung der zuständigen
kantonalen Behörde darf ein mit öffentlichen
Mitteln verbessertes Grundstück oder ein
erstelltes Siedlungswerk innert 20 Jahren
seit der Entrichtung der Beiträge dem
Zweck, für den sie geleistet wurden, nicht
entfremdet werden.
2 Der Eigentümer, der diese Vorschrift
verletzt, hat die vom Bund geleistete
Beiträge zurückzuerstatten und allen durch
die Zweckentfremdung verursachten
Schaden zu ersetzen.
3 Eine Zweckentfremdung darf nur aus
wichtigen Gründen bewilligt werden.
4 Bewilligt die Behörde die Zweckentfremdung,

so kann sie die Rückerstattung der
Beiträge ganz oder zum Teil erlassen».

2. Dem Bundesgericht
stellten sich insbesondere
drei Fragen
2.1 Darf die Zweckentfremdung, d.h. die
Verwendung der landwirtschaftlichen
Grundstücke für einen Golfplatz, bewilligt
werden? Bestehen m.a.W. wichtige Gründe

im Sinne des Art. 85 des
Landwirtschaftsgesetzes?

2.2 Musste der Thermalbad AG die
Zweckentfremdung nach dem Grundsatz
von Treu und Glauben bewilligt werden?
2.3 War der Entscheid des aargauischen
Verwaltungsgerichtes überhaupt richtig
zustande gekommen?

3. Der Entscheid des
Bundesgerichtes
3.1 Die Frage der wichtigen Gründe
Zur Beantwortung der Frage, ob auf der
Seite der Thermalbad AG wichtige Gründe
für die Errichtung eines Golfplatzes
vorhanden sind, welche eine Zweckentfremdung

der verbesserten landwirtschaftlichen

Flächen zu rechtfertigen vermöchten,

sind zwei Interessen einander gegenüber

zu stellen, zu gewichten und abzu¬

wägen, nämlich einerseits das Interesse
an einer möglichst lange dauernden
Erhaltung des Werkes, das mit Unterstützung

des Bundes (und auch des Kantons)
geschaffen worden ist, noch konkreter:
der möglichst langen landwirtschaftlichen
Nutzung der Flächen. Was mit Mitteln der
öffentlichen Hand und in einem langen
Verfahren zustandegekommen ist, soll
nicht schon nach kurzer Zeit wieder geändert

werden. Auf der andern Seite steht
das Interesse der Thermalbad AG, die
erworbenen Grundstücke von rund 35 ha in

ihrer Absicht nutzen zu können, d.h. eben
als Golfplatz des Kurhauses. Dieses
Interesse deckt sich ihres Erachtens mit dem
allgemeinen Interesse an der Entwicklung
des Kurortes und der Region Zurzach,
einer, wie gesagt wurde, wirtschaftlich
eher benachteiligten Gegend. Damit
könnten auch Arbeitsplätze geschaffen
werden; Golfplätze fördern Kurorte.
Bei der Gewichtung der Interessen hat
das Bundesgericht sodann berücksichtigt,
dass es sich im vorliegenden Fall um
ausgezeichnetes Kulturland handelt, dass die
Sicherung der Landesversorgung in Zeiten

der Abschliessung vom Ausland
gerade solche Flächen verlangt und dass
schon seit langer Zeit und nach wie vor
wertvolles Kulturland - zum grossen Teil
unwiederbringlich - verloren geht. Es

berücksichtigte des weiteren, dass eine
Zweckentfremdung für die Errichtung
eines Golfplatzes eine verhältnismässig wenig

weitgehende Entfremdung darstellt
und dass ein Golfplatz nötigenfalls wieder
der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt

werden kann.
Bei der Gesamtwürdigung hat das
Bundesgericht wichtige Gründe im Sinne von
Art. 85 des Landwirtschaftsgesetzes
verneint.

Strittig war in diesem Zusammenhang
auch die Dauer des Zweckentfremdungsverbotes

nach Art. 85 des
Landwirtschaftsgesetzes. Die Thermalbad AG vertrat

die Auffassung, die Bundesbeiträge
seien am 25. November 1967 zugesichert
und seither ausbezahlt worden; das 20-
jährige Zweckentfremdungsverbot nach
Art. 85 Abs. 1 des Landwirtschaftsgesetzes

laufe daher in drei bis vier Jahren
ab (November 1967 + 20 Jahre November

1987). Bei der Bestimmung der
Bodenverbesserungsverordnung (Art. 56
Abs. 5/6), wonach die zwanzigjährige Frist
erst mit der Schlusszahlung des
Bundesbeitrages zu laufen beginne, könnte
manipuliert und der Fristenlauf sinnwidrig
hinausgeschoben werden. Das Bundesgericht

stellte aber fest, die Regelung der
Bodenverbesserungsverordnung
entspreche dem Landwirtschaftsgesetz;
sollte die Schlusszahlung ohne sachlichen
Grund hinausgezögert werden, würde
dies Treu und Glauben widersprechen und
es würde in diesem Fall die Frist in dem
Zeitpunkt zu laufen beginnen, in welchem

die Schlusszahlung ordentlicherweise
hätte ausgerichtet werden müssen.

3.2 Die Frage von Treu und Glauben
Im Verwaltungsrecht gilt, wie auch im
Zivilrecht (vgl. ZGB Art. 2), der Grundsatz
von Treu und Glauben. Der Grundsatz
besagt zweierlei: erstens hat der Bürger
Anspruch auf Schutz des berechtigten
Vertrauens in behördliche Zusicherungen und
zweitens, weitergehend, in sonstiges
Verhalten der Behörden, das bestimmte
Erwartungen begründen kann.
Das Bundesgericht stellte fest, dass im
konkreten Fall keine Zusicherungen von
Behörden in dem Sinne vorlagen, das in

die Güterzusammenlegung einbezogene
Areal dürfe später als Golfplatz verwendet
werden. Es hat aber auch verneint, dass
andere Umstände gegeben seien, die
heute das Begehren der Thermalbad AG
zu rechtfertigen vermöchten, wie etwa,
dass schon die Vorgängerin das Land für
einen an sich nicht landwirtschaftlichen
Zweck erworben habe und dass den
Behörden bekannt war, sie wolle auf den
erworbenen Parzellen einen Golfplatz anlegen.

Die Thermalbad AG hätte, um sicher
zu sein, schon früher entweder um die
Bewilligung zur Zweckentfremdung ersuchen
oder ein Begehren um Ausscheidung der
Parzellen aus dem Güterzusammenlegungsverfahren

stellen müssen.

3.3 Zur Frage der Beschlussfassung
des Verwaltungsgerichtes
Am Schluss der Beratungen im
Verwaltungsgericht ergab sich, dass keine Mehrheit

vorhanden war, welche wichtige
Gründe für die Bewilligung der Zweckentfremdung

als gegeben erachtete, und
auch keine Mehrheit, dass dem Gesuch
aus Gründen von Treu und Glauben zu
entsprechen sei. Zählte man aber die
personell verschieden zusammengesetzten

Minderheiten zusammen, so resultierte
eine Mehrheit, welche die Beschwerde

gutheissen wollte. Daraus ergab sich das
Schlussurteil dieses Gerichtes. Das
Bundesgericht stellte dazu fest: «Ein solches
Vorgehen ist unhaltbar; es verstösst
gegen den allgemeinen Grundsatz, wonach
der Entscheid eine Mehrheitsbegründung
zu enthalten hat. Das Verwaltungsgericht
hätte zuerst im Sinne einer Eventualab-
stimmung über die Begründung für den
Fall einer Gutheissung der Beschwerde
abstimmen und hernach den Antrag auf
Gutheissung mit der betreffenden
Mehrheitsbegründung dem Antrag auf Abweisung

gegenüberstellen müssen». Damit
sei ein allgemeiner Verfahrensgrundsatz
offensichtlich verletzt und gegen Art. 4 BV
Verstössen worden. Die Beschwerde des
Bundesamtes für Landwirtschaft wäre
schon allein aus diesem Grunde gutzu-
heissen gewesen.
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